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A. Einführung

Öffentlichkeitswirksamste Neuerung in der 1999 in Kraft getretenen Insolvenz
ordnung gegenüber der Konkursordnung war die Einführung der Restschuldbe
freiung für natürliche Personen. Während juristische Personen am Ende eines 
Konkursverfahren liquidiert wurden und die jeweiligen Forderungen somit ihren 
Schuldner verloren, galt für natürliche Personen das unbeschränkte Nachforde
rungsrecht des § 164 Abs. 1 KO. Dies bedeutete für natürliche Personen, dass sie für 
30 Jahre einer Nachforderung durch Ihre Gläubiger ausgesetzt waren. Ein Zustand, 
der sowohl für die Schuldner als auch für die Gläubiger einer Sackgasse gleichkam. 
Schuldner sahen sich für den Großteil ihres Erwerbslebens in Überschuldung ge
fangen, aus der sie sich einmal hineingeraten zumeist nie wieder befreien konnten. 
Fielen diese Menschen und ihre Familien in die staatlichen Sicherungssysteme, so 
waren sie für die Volkswirtschaft meist dauerhaft verloren. Die Gläubiger, die auf 
dem Papier ihre volle Forderung zwar behielten, hatten über das Konkursverfahren 
hinaus somit keine vielversprechenden Aussichten, Befriedigung zu erlangen. 
Diesen Zustand durchbrechen sollte nun das neue Restschuldbefreiungsverfahren. 
Der Grundsatz der freien Nachforderung aus § 164 Abs. 1 KO wurde zwar in der 
Vorschrift des § 201 Abs. 1 InsO beibehalten, erfuhr jedoch über § 201 Abs. 3 InsO 
im Hinblick auf das neue Restschuldbefreiungsverfahren eine Einschränkung. Ziel 
war es, dem redlichen Schuldner eine Chance auf einen wirtschaftlichen Neustart zu 
ermöglichen.1 Doch der Gesetzgeber versprach sich durch das neue Verfahren auch 
eine spürbare Verbesserung für die Gläubiger. Deren Aussichten auf Befriedigung 
nach Beendigung des Regelinsolvenzverfahrens sollten dadurch erhöht werden, 
dass der Schuldner während des Restschuldbefreiungsverfahrens gemäß § 295 
Satz 1 Nr. 1 InsO a.F. zur aktiven Mitwirkung an der Erfüllung seiner Verbind
lichkeiten angehalten werden sollte.2 Das zentrale Instrument hierfür bildet die so
genannte Abtretungserklärung des Schuldners nach § 287 Abs. 2 Satz 1 InsO a. F.

Das Geschäftsmodell der Restschuldbefreiung hat sich seit 1999 im Prinzip nicht 
verändert. Am Anfang der Restschuldbefreiung steht der Antrag des Schuldners 
nach § 287 Abs. 1 Satz 1 InsO. Absatz 2 Satz 1 sieht dabei vor, dass er dem Antrag 
eine Abtretungserklärung beifügt. Darin erklärt der Schuldner die Abtretung seines 
pfändbaren Arbeitseinkommens für einen bestimmten Zeitraum auf einen Treu
händer. Wobei der Gesetzgeber sich ursprünglich an der Abtretung durch Rechts

1 BT-Drs. 12/2443, S. 188.
2 BT-Drs. 12/2443, S. 82, S. 188.



geschäft orientierte.3 Flankiert wird dies von einer den Schuldner treffenden Er
werbsobliegenheit. Dieses Geschäftsmodell ist seit seiner Einführung jedoch 
mehrfach reformiert und damit in seinen rechtstechnischen Einzelheiten verändert 
worden.

Die nachfolgende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, sich über die grundle
genden Prinzipien des Überganges künftiger Forderungen in der Insolvenz der na
türlichen Personen Klarheit zu verschaffen. Hierzu nimmt die Arbeit zunächst die 
rechtsgeschäftliche Vorauszession, ganz losgelöst von Insolvenzfragen, in den 
Blick und behandelt deren Schicksal sodann während des Regelinsolvenzverfahrens 
und des Restschuldbefreiungsverfahrens. Dabei soll es anfangs um die materiell
rechtlichen Grundlagen der Vorauszession gehen. Im Regelinsolvenzverfahren 
muss die Studie sich mit der Wirkungsweise der zentralen Vorschrift des § 91 
Abs. 1 InsO auseinandersetzen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen zu einer 
sachgerechten Behandlung der vor dem Insolvenzverfahren vereinbarten Vor
auszession während des Restschuldbefreiungsverfahrens herangezogen werden. 
Sodann wendet sich die Untersuchung dem durch das Restschuldbefreiungsver
fahren vorgesehenen Forderungsübergang zu. Es gilt hier vor allen Dingen dessen 
Rechtsnatur zu bestimmen. Des Weiteren wird die Massezugehörigkeit der von der 
Abtretungserklärung erfassten Forderungen erörtert. Ein komprimierter Lösungs
vorschlag zum Ausgleich von Verteilungsfehlern mit den durch die Abtretung 
vereinnahmten Beträge im Restschuldbefreiungsverfahren schließt die Arbeit ab.

Um sich diesen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Abtretungserklärung 
stellen, zu nähern, ist es zunächst notwendig, die Entwicklung seit 1999 im Hinblick 
darauf nachzuzeichnen, damit im Folgenden auf die verschiedenen Reformschritte 
Bezug genommen werden kann.

I. Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung 1999

Noch zu den Zeiten der Konkursordnung näherte sich die Gesamtvollstre
ckungsordnung der neuen Bundesländer dem Institut einer Restschuldbefreiung an. 
§ 18 Abs. 2 Satz 3 GesO ließ die Vollstreckung nach Durchführung des Gesamt
vollstreckungsverfahrens in das Vermögen des redlichen Schuldners nur zu, soweit 
dieser über ein angemessenes Einkommen hinaus zu neuem Vermögen gelangt. 
Darin bestand für den Schuldner ein besonderer Vollstreckungsschutz, welcher 
zusätzlich neben die allgemeinen Pfändungsverbote der §§ 811 ff. und 850 ff. ZPO 
trat und über diese hinausging.4 Diese Regelung des Vollstreckungsschutzes ent
sprach aber damit in ihrer Wirkung noch nicht der eines eigenständigen Verfahrens 
zur vollständigen Restschuldbefreiung. Und auch vor der Wiedervereinigung sahen 
die Berichte der Kommission für Insolvenzrecht 1985 und 1986 noch kein eigenes 

3 BT-Drs. 12/2443, S. 189.
4 Hess/Binz, KO (1998), § 18 GesO Rn. 88.
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Verfahren zur Restschuldbefreiung vor. Stattdessen sollte sich der Schuldner nur in 
Einvernehmen mit seinen Gläubigern im Wege eines Vergleichs von seinen Ver
bindlichkeiten befreien können.5 Erst der Diskussionsentwurf des Bundesministe
riums der Justiz zum Gesetz zur Reform des Insolvenzrechts des Jahres 1988 ent
hielt nach vermehrter Kritik während des Gesetzgebungsprozesses6 ein Rest
schuldbefreiungsverfahren. Das 1999 in Kraft getretene Gesetz erhebt die Rest
schuldbefreiung für natürliche Personen in § 1 Satz 2 InsO sogar zu einem der Ziele 
des Insolvenzverfahrens.

1. Grundzüge des neuen Restschuldbefreiungsverfahrens

Am Anfang des neuartigen Restschuldbefreiungsverfahrens stand der Antrag des 
Schuldners. Dieser konnte bereits mit dem Antrag auf Insolvenzeröffnung verbun
den werden, war jedoch gemäß § 287 Abs. 1 Satz 2 InsO a.F. spätestens bis zum 
Berichtstermin zu stellen. Diesem Antrag wurde die Erklärung zur Abtretung der 
pfändbaren Gehaltsforderung an den Treuhänder sieben Jahre ab Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens beigefügt. Inhaltlich entschieden wurde über den Antrag auf 
Restschuldbefreiung erst im Schlusstermin.

Um den Gläubigern die Restschuldbefreiung nicht auch bei Unredlichkeit des 
Schuldners zuzumuten, wurde ihnen im Schlusstermin des Insolvenzverfahrens die 
Möglichkeit gegeben, einen Versagungsantrag nach § 290 Abs. 1 InsO a. F. zu 
stellen. Die abschließend aufgeführten Versagensgründe betrafen die rechtskräftige 
Verurteilung zu Insolvenzstraftaten, vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige 
Angaben, die die Vergabe von Krediten und öffentlichen Leistungen sowie Leis
tungen an öffentlichen Kassen betrafen, eine in den letzten zehn Jahren erteilte oder 
nach den §§ 296, 297 InsO a. F. versagte Restschuldbefreiung, die vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Gläubigerschädigung, die vorsätzliche oder grob fahrlässige Ver
letzung von Aufklärungs- und Mitwirkungspflichten des Schuldners und vorsätzlich 
oder grob fahrlässige Angaben innerhalb des Sonderinsolvenzverfahrens nach 
§§ 303 ff. InsO a. F. Das Gericht hatte anschließend im Schlusstermin zu entschei
den. Eine Versagung hatte, unabhängig von ihrem Zeitpunkt gemäß § 201 Abs. 1 
InsO zur Folge, dass einzelne Gläubiger ihre Forderungen gegen den Schuldner 
wieder uneingeschränkt geltend machen konnten, dass also der Grundsatz des § 201 
Abs. 1 InsO (doch) keine Einschränkungen hinnehmen musste.

Sofern kein Gläubiger einen Versagungsgrund in einem Antrag glaubhaft 
machte, begann für den Schuldner der wesentliche Teil des Restschuldbefreiungs
verfahrens. Nach § 289 Abs. 1 Satz 2 InsO a.F. erging diese Entscheidung, welche 
vom Gesetz in § 291 InsO a.F. als Ankündigung der Restschuldbefreiung be
zeichnet wurde, parallel zum Aufhebungsbeschluss des Insolvenzverfahrens. Im 

5 Zweiter Bericht der Kommission für Insolvenzrecht, Leitsatz 6.3.
6 Kübler, Stellungnahme zu den Reformvorschlägen, S. 41; Ackmann, Schuldbefreiung 

durch Konkurs?, S. 108 ff.; Engelhard, ZIP 1986, 1287, 1291; Balz, ZIP 1988, 273, 292.
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